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Sicherheitsanweisung für Fremdfirmen 
 

Diese Betriebsanweisung gilt für Fremdfirmen-Personal, welches in unserem Unternehmen 
Bau-, Montage-, Instandhaltungs- und Aushilfs-Arbeiten durchführen muß. 

1 Allgemeines 

Um gegenseitige Gefährdungen zwischen Ihnen (als Auftragnehmer) und den Mitarbeitern 
unseres Unternehmens (Auftraggeber) zu vermeiden und die Sicherheit aller in unseren 
Betrieben Beschäftigten zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgendes: 

 

Suchen Sie nur die Betriebsteile auf, in denen Sie die vereinbarten Arbeiten verrichten müssen. 
Tragen Sie sichtbar an Ihrer Kleidung den beim Pförtner erhaltenden Besucher-ausweis. Der 
Genuß von Alkohol und Drogen ist am ganzen Standort strikt untersagt. Das Rauchen, inkl. E-
Zigaretten und Verdampfer, ist nur an ausgewiesenen Plätzen erlaubt. 
 

Lassen Sie sich durch Ihren Vorgesetzten oder den Koordinator für Bau- und Montagearbeiten 
über vorhandene Risiken an Ihrem Arbeitsplatz in unserem Hause unterrichten. Beachten Sie 
stets die getroffenen Absprachen, um eine gegenseitige Gefährdung auszuschließen. 
 

Vermeiden Sie orts- und zeitgleiche Arbeiten, während der laufenden Arbeiten unserer 
Betriebe, durch die eine gegenseitige Gefährdung hervorgerufen werden kann. 
 

Halten Sie die getroffenen Zeitvereinbarungen für bestimmte Tätigkeiten strikt ein. 
 

Schweiß- und Schneidarbeiten außerhalb festinstallierter Schweißarbeitsplätze bedürfen einer 
besonderen schriftlichen Erlaubnis. Diese Erlaubnis muss vor Beginn der Arbeit über den 
Koordinator bei der Sicherheitsfachkraft eingeholt werden. 
 

Beachten Sie die Betriebsanweisungen und die ggf. vorhandenen Montageanweisungen Ihres 
Unternehmens. 
 

Befolgen Sie die Regelungen des innerbetrieblichen Verkehrs. Achten Sie auf die verkehrs-
regelnden Zeichen. Auf dem gesamten Betriebsgelände ist eine Sicherheitswarnweste zu 
tragen.  
 

Beachten Sie die Sicherheitskennzeichnung in unserem Hause (Gebots-, Verbots- und 
Warnschilder). Sie gelten auch für Sie. 
 
 
 

Verwenden Sie keine Arbeitsmittel unseres Hauses, wenn das nicht ausdrücklich vereinbart 
worden ist. Sollte eine Nutzung vereinbart worden sein, lassen Sie sich im sicheren Umgang 
mit diesen Arbeitsmitteln unterweisen. Wir gehen davon aus, daß Ihre Betriebsmittel geprüft 
und in technisch einwandfreiem Zustand sind. 
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Flurförderfahrzeuge, insbesondere Gabelstapler, dürfen Sie nicht ohne schriftliche 
Benutzergenehmigung (Führerschein für Flurförderfahrzeuge muß vorliegen) benutzen. 
 

 

Benutzen Sie die für Ihre Tätigkeiten vorgeschriebenen persönlichen Schutz- und ESD-
ausrüstungen. 
 

Auf hochgelegenen Arbeitsplätzen verwenden Sie Absturzsicherungen, Auffanggurte oder 
Höhensicherungsgeräte. 
 

Sorgen Sie für die Absperrung von Arbeits- und Verkehrswegen, wenn bei Ihrer Arbeit Bauteile, 
Werkzeuge oder andere Gegenstände herabfallen könnten. Absperrungs-maßnahmen sind mit 
dem Koordinator abzustimmen. 
 
 

Gerüste, Leitern und sonstige Hilfsmittel sind nach Beendigung der Arbeiten vom Tätigkeitsfeld 
zu entfernen. Das Tätigkeitsfeld ist nach Tagende sauber und ordentlich zu verlassen, 
Deckplatten sind zu schließen. 
 

Beachten Sie, daß von Ihnen mitgebrachte Arbeitsstoffe und deren Reste von Ihnen 
vorschriftsmäßig entsorgt werden müssen. Sorgen Sie dafür, daß die von Ihnen verwendeten 
wassergefährdenden Stoffe (Flüssigkeiten) weder in die Abwasserkanalisation noch in das 
Erdreich gelangen können. 
 

Informieren Sie sich über die Standorte der Feuerlöscher, über Erste-Hilfe-Einrichtungen und 
über die Flucht- und Rettungswege.  Notruf: 110/111/112 
 

Sollten bei Ihnen hinsichtlich der sicheren Durchführung Ihrer Arbeiten Fragen oder Zweifel 
auftreten, wenden Sie sich an den zuständigen Koordinator oder Vorgesetzten. 
 

 



 



MERKBLATT : SICHERHEIT IM BETRIEB  

 

SICHERHEIT IM BETRIEB 

 
Rauchen 
Das Rauchen ist nur in den dafür vorgesehenen und 
gekennzeichneten Räumen gestattet. Gilt auch für 
Fremdfahrzeuge auf dem Betriebsgelände. 

Meteor GmbH 
Ernst-Deger-Straße 9 
31167 Bockenem 
Tel.-Nr.: 05067 / 25-0 

 

 
Herzschrittmacher 
Besucher mit Herzschrittmachern dürfen die Gebäude 37-39 und 
Gebäude 60 nicht betreten 

 

Fotoverbot 
Grundsätzlich ist das Fotografieren und Filmen auf dem Werksgelände verboten. 
Dieses Verbot gilt für alle Bildaufzeichnungsgeräte ( z.B. Fotoapparate, Mobiltelefone mit Kamera, I-Phone, 
PCs und Laptops und/oder Tablets mit Kamera z.B. Mobiltelefone mit Kamera, I-Phone, …) 
In besonderen Ausnahmefällen wir die Erlaubnis vom Bereichsleiter gewährt. 

 

 
Handy/Laptop 
Es ist nicht gestattet, Handys in die Bereiche oder an die Arbeitsplätze 
mitzunehmen, bei denen technische Störungen entstehen können oder sonstige 
Behinderungen der Arbeitsabläufe möglich sind. ( Siehe auch FOTOVERBOT ) 

 

 

Straßenverkehrsordnung 
Auf dem gesamten Werksgelände ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung 
von 10 km/h angeordnet. 
Staplerverkehr hat Vorrang. 

 

 

Radioverbot 
In allen Bereichen unseres Unternehmens ist ein generelles 
Radioverbot angeordnet worden. Dieses soll Unstimmigkeiten 
zwischen den Mitarbeitern vorbeugen. 

 

 
Alkohol und andere rauscherzeugende Mittel 
Das Mitbringen und Genießen alkoholischer Getränke sowie das Mitbringen und 
der Gebrauch von anderen rauscherzeugender Drogen oder sonstiger Mittel mit 
einer solchen Wirkung während der Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie 
die Aufnahme der Arbeit in betrunkenem oder durch andere Drogen berauschtem 
Zustand ist verboten 

 

Videoüberwachung 
Zum Schutz der Liegenschaft wird das Werksgelände / sowie 
die Zufahrten videoüberwacht 

Notruf 110/111/112 

Alarmierungssignale bei der Meteor GmbH 
 

Die Alarmierung erfolgt über die ehemalige Pausenhupe : 

 

Feueralarm 
 

0,8 s 0,8 s 0,8 s 0,8 s 0,8 s 0,8 s 

Alle anwesenden Angehörigen der Werkfeuerwehr begeben sich zum Feuerwehrhaus. 

Sanitäteralarm 

3,2 Sek. 0,8 s 3,2 Sek. 0,8 s 

Alle anwesenden Betriebssanitäter begeben sich zum Feuerwehrhaus und warten auf Anweisungen. 

Räumungsalarm 

30 Sekunden 15 Sek. 30 Sekunden 

Alle Mitarbeiter der betroffenen Bereiche begeben sich gemäß der Räumungsordnung zu ihrem Sammelplatz. 
Verlassen Sie dann sofort Ihren Arbeitsplatz und vermeiden Sie Panik! 
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Sehr geehrte Lieferanten und Servicemitarbeiter, 
 
die Meteor GmbH ist ein Unternehmen, welches viel Wert auf den Umweltschutz und die aktive 
Energiereduzierung setzt. 
 
Dies beinhaltet ebenfalls, dass ALLE in die Verbesserung der energetischen Leistung einbezogen werden. 
Gerade Fremdmitarbeiter sehen oft Dinge, die festen Mitarbeitern nicht mehr auffallen. Bitte teilen Sie uns 
diese Dinge mit und helfen Sie uns aktiv die Ressourcen unserer Erde zu schonen. 
 

                                                                            

Es fängt schon bei Kleinigkeiten an: Schalten Sie Geräte, wie zum Beispiel Drucker und PC aus, wenn Sie  
den Arbeitsplatz verlassen.    

               
Halten Sie Fenster und Türen in klimatisierten/beheizten Bereichen geschlossen! Gut 1/4 unserer 
Energiekosten geht auf die Klimatisierung/Heizung zurück! 
 
 
Auch Sie können sinnvolle Vorschläge, in Bezug auf Energiesparmaßnahmen, beim 

Verbesserungsvorschlagswesen einreichen, denn auch dort ist der Energiesektor vertreten.    
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➔  Die Grundsteine zur Verbesserung des Energiesektors sind bereits gelegt. Daher der Appell an 

Alle: Werden Sie aktiv und wirken aktiv an der Reduzierung des Energieverbrauchs - und somit 

an der Reduzierung der Betriebskosten unseres Unternehmens - mit!   

➔ Denn Nachhaltigkeit geht uns ALLE an! 

             
Vielen Dank,  

       Ihr Energieteam 
           



Sicherheit im Betrieb

Hausordnung für 
Besucher und  Fremdfirmen

Notrufnummern

Werkfeuerwehr und  Betriebssanitäter

sind über die internen Notrufnummern

110 / 111 / 112

zu alarmieren.

Ansprechpartner zum Thema 
Sicherheit:

Arbeitssicherheit 102 

Umweltschutz 338

Werkschutz 58799

Feuerwehr 317 / 173

Medizinischer Dienst 518 / 284

1. Alarmierung

Notruf 110 / 111 / 112

Geben Sie an:
• Was ist passiert?

• Wo ist es passiert?

• Wie viele Verletzte?

• Welche Art der Verletzung?

• Warten auf Rückfragen!

2. Retten / Löschen

• In jedem Fall ist der Eigenschutz zu  beachten

• Bei Verbrennungen sofort mit Wasser kühlen, ggf

Handnotdusche benutzen!

• Unbeteiligte Personen aus dem Gefahrenbereich 

entfernen !

• Verletzten Erste-Hilfe leisten, Eigenschutz beachten!

• Die zur Verfügung stehenden Löschmittel zur 

Brandbekämpfung verwenden !

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, 
BRÄNDEN UND ERSTE 

HILFE

Meteor GmbH

Ernst-Deger-Straße 9

D-31167 Bockenem

Tel.-Nr.: 05067 / 25-0

www.meteor-group.com



Rauchen
Das Rauchen ist auf dem Betriebsgelände verboten. 

Das Rauchverbot gilt auch für E-Zigaretten und 

Verdampfer.

Alkohol und andere rauscherzeugende Mittel
Das Mitbringen und Genießen alkoholischer Getränke sowie 

anderen rauscherzeugender Drogen ist verboten.

0,8 s

Feueralarm

3,2 Sek. 0,8 s

Sanitäteralarm

30 Sekunden 15 Sek.

Räumungsalarm

3,2 Sek. 0,8 s

0,8 s 0,8 s 0,8 s0,8 s 0,8 s

30 Sekunden

Alle Mitarbeiter der betroffenen Bereiche begeben sich gemäß

der Räumungsordnung zu ihrem Sammelplatz. Verlassen Sie

dann sofort Ihren Arbeitsplatz, vermeiden Sie Panik!

Alle anwesenden Betriebssanitäter begeben sich zum

Feuerwehrhaus und warten auf Anweisungen.

Alle anwesenden Angehörigen der Werkfeuerwehr 

begeben sich  zum Feuerwehrhaus.

Alarmierungssignale bei Meteor

Die Alarmierung erfolgt über die ehemalige  Pausenhupe :

Informationsschutz / Geheimhaltung
Bewahren Sie über alle Informationen und Daten mit denen Sie im Rahmen

ihrer Tätigkeit im Unternehmen arbeiten oder über die Sie Kenntnis

erlangen außerhalb des Werkes absolutes Stillschweigen. Die

Verschwiegenheitsverpflichtung endet nicht mit Beendigung des

Arbeitsverhältnisses, sondern wirkt auf unbegrenzte Zeit.

Diebstahl
Jegliche Aneignung von Gegenständen der Firma 

oder von Lieferanten ohne autorisierte 

Zustimmung ist eine strafrechtliche Handlung.

Videoüberwachung
Zum Schutz der Liegenschaften werden das 

Werksgelände / die Zufahrten videoüberwacht.

Baustelle / Betriebsabteilung) sowie den vom verantwortlichen 

Gesprächspartner / Auftraggeber zugewiesenen 

Sozialeinrichtungen gestattet.  Der Aufenthalt kann auf genau 

bestimmte Bereiche eingeschränkt werden. Die Meteor 

Geheimhaltungsverpflichtung ist vor Betreten des Geländes zu 

unterzeichnen und gilt somit als anerkannt. Personen, die das 16. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen das Werksgelände 

bzw. die Verwaltungsgebäude nur in Begleitung von Aufsichts-

personal betreten.

Parken
Fahrzeuge sind auf dem Besucherparkplatz außerhalb des

Werksgeländes abzustellen. Für in der Nähe des Arbeitsplatzes

benötigte Werkstatt- bzw. Montagefahrzeuge wird ggf. eine

Genehmigung zum Befahren des Werksgeländes erteilt und ein

Stellplatz zugewiesen. Die Genehmigung muss sichtbar im

Fahrzeug angebracht werden.

Arbeits- und Umweltschutz
Sicherheitshinweise und Anordnungen sind zu befolgen.

Umwelt-, Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften,

insbesondere RAUCH- und ZUTRITTS-VERBOTE sowie die

Hinweisschilder zur Regelung des Werkverkehrs sind zu

beachten. Besonders sind auch die in allen Bereichen

aushängenden Verhaltenshinweise bei Unfall und Feuer sowie

die Fluchtwegepläne zu beachten. Bei Feuer und Katastrophe

muss nach Weisung sofort das Gelände/Gebäude auf dem

Fluchtweg verlassen und der im Fluchtwegeplan angegebene

Sammelplatz aufgesucht werden. Die Freigabe des

Geländes/Gebäudes erfolgt durch den Werkschutz oder die

Feuerwehr. Baustellen sind abzusichern. Die Arbeiten sind so

auszuführen, dass eine Gefährdung von Personen oder Anlagen

ausgeschlossen ist.

Genehmigungen / Erlaubnisscheine
Außerhalb der Werkstatt durchzuführende Schweiß-, Brenn-,

Schleif-, Löt-, Auftau- und Bohrarbeiten oder Arbeiten mit offenen

Flammen bedürfen der schriftlichen Genehmigung. Sollte die

vorgegebene Zeit nicht ausreichen, muss eine erneute

Genehmigung erteilt werden. Arbeiten an Computer- und

Telefonanlagen sind von der zuständigen Bereichsstelle zu

genehmigen.

Verhalten bei Beschädigungen
Beschädigungen durch Betriebsfremde sind unverzüglich beim

Tordienst/Werkschutz/Bereichsstelle zu melden. Für alle Schäden

und daraus entstehende Folgeschäden ist der Betriebsfremde

bzw. dessen Firma haftbar.

Material und Abfälle
Alle in das Betriebsgelände oder die Verwaltungsgebäude

eingebrachten Materialien sowie Abfälle, die unter die

Gefahrstoffverordnung fallen, müssen entsprechend der

Verordnung gekennzeichnet und gelagert werden. Der Lagerplatz

wird ggf. zugewiesen. Abfälle sind durch die Fremdfirmen zu

beseitigen. Die Beendigung der Arbeit ist der

Bereichsstellenleitung zu melden. Der Arbeitsplatz ist aufgeräumt

(besenrein) zu verlassen.

Werden diese Vorschriften vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht

beachtet, behalten wir uns vor, die betreffende Personen vom

Werksgelände zu verweisen oder ggf. ein Hausverbot

auszusprechen. Bei groben Verstößen gegen die Hausordnung -

wie z.B. Diebstahl oder Werkspionage - wird sofort ein

Hausverbot erteilt und Strafanzeige erstattet.

Hausordnung für Fremdfirmen
Anmeldung
Handwerker und Mitarbeiter von Fremdfirmen melden sich am

Haupteingang (Tor 1) beim Empfang bzw. Tordienst und erhalten dort

einen Fremdhandwerkerausweis, dessen Gültigkeit je nach

voraussichtlicher Arbeitszeitdauer auf einen Tag oder eine Woche

festgelegt wird. Dieser Ausweis ist täglich beim Betreten des Werkes in

Empfang zu nehmen und beim Verlassen beim Tordienst abzugeben. Die

jeweiligen Uhrzeiten sind vom Tordienst auf dem Ausweis bzw. über ein

Zeiterfassungsgerät zu erfassen. Jeder Ausweis ist sichtbar zu tragen.

Information
Für die Betreuung der Fremdfirmen wird für die jeweiligen Arbeiten ein

Koordinator benannt. Bei Arbeiten außerhalb der Arbeitszeit 06.00 bis

18.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ist der Tordienst vom Leiter der

aufsichtführenden Abteilung vom Umfang der Arbeiten bzw. über die

Anzahl der zu erwartenden Fremdfirmen (Personen) zu unterrichten.

Aufenthalt im Betrieb
Der Aufenthalt auf dem Gelände der Meteor GmbH ist nur an den auf dem 

Ausweis genannten Orten (Gebäude /

Herzschrittmacher
Besucher mit Herzschrittmacher dürfen die 

Gebäude 37-39 und Gebäude 60 nicht betreten

Fotografierverbot
Grundsätzlich ist das Fotografieren und Filmen 

auf dem Werksgelände verboten. Dieses Verbot 

gilt für alle Bildaufzeichnungsgeräte ( z.B. 

Mobiltelefone  mit Kamera, I-Phone, …)

Handy/Laptop
Es ist nicht gestattet, Handys in die Bereiche 

oder an die Arbeitsplätze mitzunehmen, in / an 

denen technische Störungen entstehen können 

oder  sonstige Behinderungen der Arbeitsabläufe 

möglich sind.

Innerbetrieblicher Werksverkehr

Auf dem Werksgelände grundsätzlich die gelb 

markierten Fußwege nutzen.

Außerhalb der gelb markierten Fußwege gilt PSA 

Tragepflicht (Warnweste, Fußschutz 

(Sicherheitsschuhe ≥ S1.

Verkehrswege für Fahrzeuge als Fußgänger nicht 

nutzen und vor dem Herantreten an Fahrzeuge 

Blickkontakt zum Fahrer aufnehmen und warten bis 

das Fahrzeug stoppt.

Straßenverkehrsordnung
Auf dem gesamten Werksgelände ist eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung 

von 10 km/h angeordnet.

Staplerverkehr hat Vorrang.


